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Künftige Beschaffung von Elektrofahrzeugen für den 
Verwaltungspool

Beschlussvorschlag

Für den Fahrzeugpool der Verwaltung sollen bei Neuanschaffungen vorrangig Fahrzeuge mit 
alternativen Antriebsarten (zum Beispiel: Elektro, Hybrid, Wasserstoff) beschafft werden, 
wenn 
- diese für den geplanten Einsatzzweck geeignet sind und 
- die Lieferzeiten die Mobilität des Fuhrparks nicht einschränken. 
 

Finanzielle Auswirkungen:

JA x  NEIN  
 
Kontierung Jahr verfügbares 

Budget
Finanzbedarf Bemerkung

          
11200000 – 42320000
Leasing Fahrzeuge 

2021 59.500 59.500  Mehrbedarf in 2022
+ 24.500

11200000 – 42320000
Leasing Fahrzeuge

2022 59.500 84.000 Mehrbdarf von 24.500 
wird im 
Haushaltsplanentwurf 
2022 so veranschlagt

 

 Der Gemeinderat hat am 07.07.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Die Dienstfahrzeuge des städtischen Fuhrparks in den Rathäusern sind bei Neuanschaffung 
mit neuer Antriebstechnik (zum Beispiel Elektro- oder Wasserstoff-) vorrangig zu prüfen und 
bei Wirtschaftlichkeit zu bevorzugen. 

Gleichzeitig wurde im Rahmen eines Förderprogramms die Anschaffung weiterer 
Ladestationen beschlossen, die auch Ladepunkte (Wallboxen) in der Tiefgarage des 
Rathauses beinhalten.

Vor kurzem stand die erste Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges des 
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Verwaltungspools seit der Beschlussfassung auf der Basis des „Elektromobilitätskonzept 
2030“ an. Hierbei hat sich gezeigt, dass die gefassten Beschlüsse gegenwärtig einen 
erheblichen Widerspruch darstellen. 

Die Beschlussfassung vom Juli 2020 hat zur Folge, dass die Stadt Fördergelder für die 
Einrichtung weiterer Ladestationen erhält und trotzdem an den Ladestationen in der 
Rathaus-Tiefgarage auf absehbare Zeit keine zusätzlichen Elektrofahrzeuge geladen 
würden. 

Die Angebote für die Ersatzbeschaffung des Dienstfahrzeuges haben aktuell gezeigt, dass 
Elektrofahrzeuge auf absehbare Zeit weit davon entfernt sein werden, das wirtschaftlichere 
Angebot zu sein. 

Die wirtschaftlichsten Angebote im Rahmen der erfolgten Ersatzbeschaffung:

Ford Transit Connect mit Benzinmotor         mtl. 230,32 € (günstigstes Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor)

Renault Kangoo mit Elektromotor                 mtl. 527,80 € (günstigstes Fahrzeug mit 
Elektroantrieb) 

Derzeit kann die Stadt über den BW-e-Gutschein eine Förderung von 1.000,- Euro pro 
Elektrofahrzeug abrufen. Unter Berücksichtigung dieser Förderung kostet das 
Elektrofahrzeug, auf die Laufzeit von 48 Monaten gerechnet 13.279,04 Euro mehr an 
Leasingraten, als das Fahrzeug mit Benzinmotor. 

Um zu klären, ob der Faktor der abweichenden Hersteller und Modelle das Ergebnis 
verfälschen, wurde im Nachgang für den Opel Corsa ein Angebot mit Benzin- und mit 
Elektroantrieb eingeholt, um das identische Fahrzeugmodel als Basis zu haben. Es hat sich 
bestätigt, dass für Kommunen Fahrzeuge mit Elektroantrieb bis auf Weiteres nie das 
wirtschaftlichere Angebot sein werden.

Opel Corsa mit Benzinmotor          mtl. 188,65 €

Opel Corsa mit Elektroantrieb        mtl. 396,76 €   

Ergänzend wurden mehrere lokale Autohändler telefonisch nach deren Einschätzung 
gefragt. Alle haben rückgemeldet, dass sie auf absehbare Zeit im Leasingbereich für 
Kommunen keine Vergleichsangebote für ein weitgehend identisches Fahrzeug mit 
Verbrennungsmotor und mit Elektroantrieb unterbreiten könnten, bei dem das 
Elektrofahrzeug tatsächlich wirtschaftlicher wäre.

Mit ursächlich dafür ist, dass nach den aktuell geltenden Rahmenbedingungen, Kommunen 
keine staatliche Elektroprämie (bis zu 6.000,- Euro pro Elektrofahrzeug bei Privatpersonen) 
erhalten können und somit meist auch keine zusätzlichen Elektroprämien der Hersteller.
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Nächstes Jahr enden von elf Fahrzeugen im Verwaltungspool die Leasingverträge. Hierbei 
handelt es sich um 10 Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und ein Elektrofahrzeug. Deshalb 
ist jetzt zu entscheiden, ob Elektromobilität priorisiert werden soll, oder ob wirtschaftliche 
Faktoren für die Anschaffung ausschlaggebend sein sollen. 

Neben den hohen Kosten haben Elektrofahrzeuge aktuell den Nachteil der teilweise sehr 
langen Lieferzeiten von bis zu einem Jahr. Dies macht es erforderlich, Neubeschaffungen 
sehr frühzeitig in die Wege zu leiten um den Fuhrpark mobil zu halten. Die Verwaltung muss 
deshalb bereits jetzt die Ausschreibungen der elf Leasing-Fahrzeuge in die Wege leiten, weil 
die bestehenden Leasingverträge für die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und ein 
Elektrofahrzeug Mitte 2022 enden. 

Der Einsatzzweck der meisten der elf Fahrzeuge eignet sich bestens für Elektromobilität , 
weil überwiegend relativ kurze Strecken innerhalb des Stadtgebietes zurückgelegt werden. 
Nur 2–3 Fahrzeuge müssten noch mit Verbrennungsmotor beschafft werden.

Sollte allein auf die Wirtschaftlichkeit abgehoben werden, ist das Szenario sehr 
wahrscheinlich, dass alle elf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor angeschafft werden und die 
Investition für die zusätzlichen Ladestationen mit geeignetem Lademanagement in der 
Rathaus-Tiefgarage ins Leere gehen. 

Durch das Leasing von 8-9 Elektrofahrzeugen anstelle von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor würden nach heutigem Stand jährliche Mehrkosten in Höhe von rund 
24.500 Euro entstehen. 

Die Verwaltung empfiehlt, unabhängig von der Wirtschaftlichkeit, alternative Antriebsarten zu 
priorisieren, soweit der Einsatzzweck eines Dienstfahrzeuges sich hierfür eignet und die 
Lieferzeiten es zulassen. 

Anlage/n
Keine


	Vorlage

